
 
Datenschutzerklärung Klangfarben Heidgraben 

1. Mit dem BeitriƩ eines Mitglieds nimmt der Verein Klangfarben Heidgraben (nachfolgend: der Verein) 
persönliche Daten des Mitglieds auf (insb. Name, Vorname, Adressdaten, KommunikaƟonsdaten, 
Geburtsdatum, Angaben zu bisherigen ChormitgliedschaŌen, Ehrungen). Diese werden in einer 
Excel-Liste einer Vorsitzenden gespeichert. Dem Kassenwart wird für die Ausübung seines Amtes eine 
Kopie der Liste zur Verfügung gestellt. 

2. Die Mitglieder gestaƩen die Verwendung der persönlichen Daten für Zwecke des Vereins, der sie 
unter BerücksichƟgung der VorschriŌen der Datenschutzgesetze und des Vereinszwecks zu verwalten 
hat. Die GestaƩung ist jederzeit schriŌlich widerruĩar, soweit dies mit der MitgliedschaŌ im Verein 
vereinbar ist. 

3. Im Zusammenhang mit AuŌriƩen der Chöre des Vereins sowie sonsƟgen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen kann der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in 
VereinsmiƩeilungen sowie auf seiner Homepage veröffentlichen und Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermiƩeln. Dies betriŏ 
insbesondere Fotos von AuŌriƩen der Chöre oder sonsƟgen vereinsbezogenen Veranstaltungen. Die 
Veröffentlichung/ÜbermiƩlung von Daten beschränkt sich hierbei auf den Namen und Vornamen, 
Vereinszugehörigkeit sowie die FunkƟon im Verein. 

5. Mitgliederlisten werden ausschließlich akƟven Mitgliedern für interne KommunikaƟonszwecke als 
PDF zugänglich gemacht. Darin dürfen nur Name, Vorname, Adressdaten, KommunikaƟonsdaten und 
Geburtsdatum enthalten sein. 

6. Durch ihre MitgliedschaŌ sƟmmen die Mitglieder dieser Datennutzung im Rahmen der Erfüllung der 
Aufgaben und Zwecke des Vereins sowie der Veröffentlichung von Bild- und/oder Tondokumenten in 
Print-, Tele- und elektronischen Medien zu. Eine anderweiƟge, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur 
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht 
staƩhaŌ. 

6. Bei Beendigung der MitgliedschaŌ werden die Daten des austretenden Mitglieds nach 90 Tagen 
gelöscht, es sei denn, es bestehen vereinsrechtliche oder steuerrechtliche Verpflichtungen des 
Vereins zu einer längeren Auĩewahrung (§§ 145 – 147 AO). Falls Daten weitergegeben wurden, ist 
der Verein verpflichtet bei der empfangenden Stelle dafür zu sorgen, dass die Daten dort gelöscht 
werden. Dies gilt nicht für die zum Zweck der Veröffentlichung in Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien übermiƩelten Daten. 
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